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und Leitung der Produktion, zur Steuerung techno
logischer Prozesse, für die Lösung wissenschaftlich- 
technischer und ökonomischer Aufgaben in der For
schung, Entwicklung, Projektierung und Konstruk
tion sowie für die Berechnung und Bilanzierung 
der Perspektiv- und Jahrespläne. Das Hauptziel des 
Einsatzes der elektronischen Datenverarbeitung 
muß darin bestehen, die Selbstkosten der Erzeug
nisse zu senken und die Rentabilität der Betriebe 
und der gesamten Wirtschaft zu erhöhen.
Die ständig wachsende gesellschaftliche Arbeitstei
lung in der Volkswirtschaft bedingt gesetzmäßig 
die weitere Entwicklung der Kooperationsbeziehun
gen. Die Wirksamkeit der Kooperation innerhalb 
eines Zweiges und zwischen den verschiedenen 
Zweigen ist durch die Organisierung von Koopera
tionsketten, -gemeinschaften und -verbänden auf 
der Grundlage effektiver vertraglicher Regelungen 
zu erhöhen. Hohes Pflichtbewußtsein und hohe 
Disziplin, innere Bereitschaft und gegenseitiges 
Verständnis aller Beteiligten bei der Kooperation 
sind entscheidende Voraussetzungen für einen 
kontinuierlichen Produktionsablauf.
Die Deutsche Demokratische Republik entwickelt 
sich als ein fester Bestandteil der Gemeinschaft der 
sozialistischen Länder. Die notwendige Konzen
tration der Forschung und Produktion wird vor 
allem durch eine wesentliche Vertiefung und Er
weiterung der internationalen Kooperation und des 
Warenaustausches, insbesondere mit der UdSSR 
und den anderen sozialistischen Ländern, gesichert 
werden. Die Gestaltung der Struktur der Volks
wirtschaft der Deutschen Demokratischen Repu
blik und die Grundlinie der internationalen Koope
ration in Wissenschaft, Technik und Produktion 
einschließlich des internationalen Warenaustau
sches sind eine untrennbare Einheit.
Zur vollen Wahrnehmung der Verantwortung der 
örtlichen Organe der Staatsmacht für die Leitung 
der gesellschaftlichen Prozesse in den Bezirken, 
Kreisen, Städten und Gemeinden und zur Herstel
lung der Übereinstimmung der Pläne und Inter
essen der Betriebe, die von WB geleitet werden, 
mit der perspektivischen Entwicklung der Be
zirke ist die Ausarbeitung von Bezirksperspektiv
plänen von grundlegender Bedeutung. Die Erarbei
tung der Generalverkehrs- und Generalbebauungs
pläne ist dabei eine wesentliche Voraussetzung. 
Der Perspektivplan bildet den volkswirtschaft
lichen Rahmen, in dem die Bezirksperspektivpläne, 
die die Grundlinie der Entwicklung der Bezirke 
beinhalten, auszuarbeiten sind.
Im Zusammenhang mit der weiteren Ausarbeitung 
der Bezirksperspektivpläne und der schrittweisen 
Verwirklichung der Grundsätze des ökonomischen 
Systems des Sozialismus sind die perspektivischen 
Aufgaben der Kreise, Städte und Gemeinden durch 
die örtlichen Räte auszuarbeiten und festzulegen. 
Diese perspektivischen Aufgaben müssen der spe
zifischen Verantwortung der örtlichen Volksvertre
tungen und ihrer Räte für die Planung und Leitung 
der gesellschaftlichen Prozesse auf ihrem Territo
rium Rechnung tragen. Für die Gestaltung der 
gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklung der 
Bezirke, Kreise, Städte und Gemeinden ist die 
Bevölkerung zur aktiven Mitarbeit zu gewinnen. 
Unter Verantwortung der örtlichen Volksvertre
tungen sind die Initiative der gesamten Bevölke

rung und die eigenen Mittel und Kräfte auf die 
Verwirklichung der perspektivischen Aufgaben und 
die Verbesserung der Lebensbedingungen im Terri
torium zu richten.
Das Finanzwesen hat aktiv dazu beizutragen, daß 
die zur Verfügung stehenden Kräfte und Mittel 
mit uem größtmöglichen Nutzeffekt für die Ent
wicklung unserer Volkswirtschaft und die Hebung 
des Lebensstandards eingesetzt werden. Die Ver
antwortung für die Finanzen ist ein untrennbarer 
Bestandteil der Führungstätigkeit der staatlichen 
Organe und Leiter in allen gesellschaftlichen Be
reichen und Ebenen. Die Bank als das wichtigste 
Finanzorgan gegenüber den Betrieben ist zu einer 
sozialistischen Geschäftsbank zu entwickeln. Die 
Beziehungen zwischen dem Staatshaushalt sowie 
den Betrieben bzw. WB sind so zu gestalten, daß 
deren eigenverantwortliche Planungs- und Lei
tungstätigkeit in Übereinstimmung mit den gesamt
gesellschaftlichen Interessen gestärkt und das Prin
zip der Eigenerwirtschaftung der Mittel für die 
erweiterte Reproduktion voll durchgesetzt wird. 
Die Haushaltswirtschaft der Bezirke, Kreise, Städte 
und Gemeinden ist so zu gestalten, daß sie zu einer 
eigenverantwortlichen Regelung der gesellschaft
lichen Prozesse ihres Territoriums auf der Grund
lage des Planes befähigt werden und die demokra
tische Mitarbeit der Bürger an der Planung und 
Erfüllung der Haushaltsaufgaben . gefördert wird. 
Um die ökonomischen Gesetze des Sozialismus 
noch besser zu nutzen, ist das Planungs- und Lei
tungssystem entsprechend den Erfordernissen des 
ökonomischen Systems des Sozialismus weiter zu 
entwickeln. Dabei sind die modernen wissenschaft
lichen Erkenntnisse und Methoden und die besten 
Erfahrungen systematisch zu verallgemeinern und 
konsequent anzuwenden. Der Ministerrat wird be
auftragt, ausgehend vom Gesetz über den Perspek
tivplan, die sich aus Prognosen und Vorschlägen 
der Werktätigen ergebenden neuen Erkenntnisse 
und besseren Lösungen bei der Durchführung des 
Perspektivplanes zu berücksichtigen. Die zentralen 
Staats- und Wirtschaftsorgane haben die erforder
lichen Maßnahmen in den Bereichen und Zweigen 
zur Durchführung des Planes zu einem einheitlichen 
System zu koordinieren. Die Arbeitsweise ist so zu 
verändern, daß eine Konzentration der Kräfte und 
Mittel auf die Hauptaufgaben erfolgt. Dementspre
chend ist das Informations-, Abrechnungs- und 
Kontrollsystem wirksamer zu gestalten.
Im Zeitraum bis 1970 sind folgende entscheidenden 

volkswirtschaftlichen Aufgaben zu lösen: 
Erstens: Das Nationaleinkommen ist insbesondere 
durch die Entwicklung einer hocheffektiven Struk
tur der Volkswirtschaft und die komplexe sozia
listische Rationalisierung bis 1970 gegenüber 1965 
auf 128 bis 132 Prozent zu erhöhen. Das erfordert, 
die Arbeitsproduktivität in der Industrie auf 140 
bis 145 Prozent, in der Bauindustrie auf 135 bis 
140 Prozent und in der Landwirtschaft auf 130 bis 
135 Prozent zu steigern.
Um die materiellen Grundlagen der Volkswirt
schaft der Deutschen Demokratischen Republik wei
ter zu stärken, ist der Anteil der Akkumulation am 
Nationaleinkommen zu erhöhen.
Die Investitionen sind vorrangig in den Bereichen 
und Zweigen der Volkswirtschaft einzusetzen, die 
Schrittmacher der wissenschaftlich-technischen


